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Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) 

wurde eine Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge zum 1. Januar 2009 eingeführt. Unter 

Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder 

nehme ich zur Anwendung der gesetzlichen Regelungen wie folgt Stellung: 

www.bundesfinanzministerium.de



Seite 35 

Lösung:

Der Veräußerungserlös beträgt:  

Veräußerungserlös 30 x 40 € 1.200 €  

Anschaffungskosten 30 x 50 € – 1.500 € 

Veräußerungsverlust 300 €. 

91 Entspricht die Kapitalerhöhung bei inländischen Gesellschaften nicht den Vorschriften der 

§§ 207 ff. AktG, stellt die Zuteilung der Teilrechte oder Gratisaktien Einkünfte i. S. des § 20 

Absatz 1 Nummer 1 EStG dar. Die Höhe der Kapitalerträge bemisst sich nach dem 

niedrigsten am ersten Handelstag an einer Börse notierten Kurs der Teilrechte oder

Gratisaktien. Dieser Wert gilt zugleich als Anschaffungskosten der Teilrechte oder der 

Gratisaktien. Bei ausländischen Gesellschaften findet in diesen Fällen § 20 Absatz 4a Satz 5 

EStG Anwendung.

Kapitalherabsetzung / Ausschüttung aus dem Einlagekonto 

92 Die Herabsetzung des Nennkapitals einer Kapitalgesellschaft ist keine anteilige Veräußerung 

der Anteile an der Kapitalgesellschaft i. S. des § 20 Absatz 2 EStG. Erfolgt keine Auskehrung 

des Herabsetzungsbetrages an die Anteilseigner, ergibt sich auch keine Auswirkung auf die 

Anschaffungskosten der Anteile. Wird der Kapitalherabsetzungsbetrag an den Anteilseigner 

ausgekehrt, mindert der Auskehrungsbetrag die Anschaffungskosten der Anteile, soweit er 

nicht auf einen Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG entfällt. Zahlungen aus einer 

Kapitalherabsetzung oder Zahlungen aus dem steuerlichen Einlagekonto können je nach 

Einstandskurs auch zu negativen Anschaffungskosten führen (BFH vom 20. April 1999, 

BStBl II S. 698). Soweit der Auskehrungsbetrag auf einen Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 

Satz 3 KStG entfällt, ist der Herabsetzungsbetrag als Einkünfte aus Kapitalvermögen nach 

§ 20 Absatz 1 Nummer 2 EStG zu behandeln; eine Minderung der Anschaffungskosten für die 

Anteile an der Kapitalgesellschaft tritt insoweit nicht ein.

Transaktionskostenanteil des Vermögensverwaltungsentgelts / all-in-fee bei Kreditinstituten

93 Im Rahmen der Abgeltungsteuer sind Depot- und Vermögensverwaltungsgebühren nicht 

mehr als Werbungskosten abziehbar. Hingegen wirken sich Anschaffungsnebenkosten und 

Veräußerungskosten (Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem

Veräußerungsgeschäft stehen) steuermindernd aus. Auch der Transaktionskostenanteil der all-

in-fee (= pauschales Entgelt bei den Kreditinstituten, das auch die Transaktionskosten mit

abdeckt) ist abzugsfähig. Dies gilt jedenfalls dann, wenn im Vermögensverwaltungsvertrag

festgehalten ist, wie hoch der Transaktionskostenanteil der all-in-fee ist.
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Da die pauschale Jahresgebühr keinem Geschäft konkret zugeordnet werden kann, ist die in 

der all-in-fee enthaltene Transaktionskostenpauschale im Zeitpunkt der Verausgabung als 

abziehbarer Aufwand anzuerkennen. Sofern die Pauschale einen Betrag von 50 % der 

gesamten Gebühr nicht überschreitet, ist sie im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs in den 

Verlustverrechnungstopf einzustellen. Bei Anwendung dieser Pauschale dürfen 

Einzelveräußerungskosten nicht zusätzlich berücksichtigt werden, es sei denn, es handelt sich 

um weiterberechnete Spesen von dritter Seite. 

94 Dies gilt auch für ein Veranlagungsverfahren nach § 32d EStG. 

95 Die Regelung ist auch bei Beratungsverträgen anwendbar. Beratungsverträge unterscheiden 

sich von Vermögensverwaltungsverträgen lediglich dadurch, dass die von Seiten des Kreditin-

stituts empfohlenen Wertpapiertransaktionen jeweils unter dem Vorbehalt der Zustimmung 

des Kunden stehen. 

96 Die Regelung ist auch anwendbar, wenn ein Ausweis des Transaktionskostenanteils alternativ 

in der jeweiligen Abrechnung der all-in-fee erfolgt. 

Beispiel 1: 

Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 2 Prozent 

(inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestands, bewertet jeweils zum Stichtag 

31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) 

des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende 

Abrechnung nach Ablauf eines Jahres: 

Verwaltetes Vermögen:     250.000 €

all-in-fee (insgesamt): 2 % v. 250.000 € = 5.000 €. 

Nachrichtlich erfolgt die Information, dass sich die all-in-fee in folgende Positionen gliedert:

Vermögensverwaltung: 2.600 €  

Depotführung 500 €  

Wertpapierumsatz: 1.900 € 

Summe: 5.000 €  

Lösung:

Da der ausgewiesene Transaktionskostenanteil (Wertpapierumsatz) auf Grund des 

vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels die 50 Prozent-Grenze bezogen auf die all-in-fee 
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nicht übersteigt, kann der Gesamtbetrag von 1.900 € in den Verlustverrechnungstopf 

eingestellt werden.

Beispiel 2: 

Der Vermögensverwaltungsvertrag sieht eine pauschale Vergütung in Höhe von 1,5 Prozent 

(inkl. Umsatzsteuer) des verwalteten Depotbestandes, bewertet jeweils zum Stichtag 

31. Dezember, vor. Die Pauschale deckt auch die Transaktionskosten (Veräußerungskosten) 

des Kunden ab. Der Kunde erhält von seinem Vermögensverwalter (Depotbank) folgende 

Abrechnung nach Ablauf eines Jahres: 

Verwaltetes Vermögen: 100.000 € x 1,5 % = 1.500 €.  

Nachrichtlich erfolgt die Information, dass der darin enthaltene Transaktionskostenanteil auf  

Grund des vorgegebenen festgelegten Kostenschlüssels 70 Prozent der all-in-fee beträgt.  

Lösung: 

Der Transaktionskostenanteil kann begrenzt auf 50 Prozent der all-in-fee, d. h., in Höhe von 

750 €, in den Verlustverrechnungstopf eingestellt werden. 

b) Fifo-Methode (§ 20 Absatz 4 Satz 7 EStG)

97 Gemäß § 20 Absatz 4 Satz 7 EStG ist bei Wertpapieren bei der Veräußerung aus der 

Girosammelverwahrung (§§ 5 ff. DepotG) zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften 

Wertpapiere zuerst veräußert werden (Fifo-Methode). Die Anwendung der Fifo-Methode i. S. 

des § 20 Absatz 4 Satz 7 EStG ist auf das einzelne Depot bezogen anzuwenden. Konkrete 

Einzelweisungen des Kunden, welches Wertpapier veräußert werden soll, sind insoweit 

einkommensteuerrechtlich unbeachtlich. 

98 Als Depot i. S. dieser Regelung ist auch ein Unterdepot anzusehen. Bei einem Unterdepot 

handelt es sich um eine eigenständige Untergliederung eines Depots mit einer laufenden 

Unterdepot-Nummer. Der Kunde kann hierbei die Zuordnung der einzelnen Wertpapiere zum

jeweiligen Depot bestimmen. 

99 Die Fifo-Methode gilt auch bei der Streifbandverwahrung.


